
 

 
Neukonstituierung des Medienrats der Landesmedienanstalt Saarland (LMS) nach § 45 Abs. 1 SMG 

Am 17. Oktober 2023 ist das neue Saarländische Mediengesetz (SMG) in Kraft getreten. Die Amtszeit 

des derzeitigen Medienrats endet zum 31. Dezember 2026. Das neue SMG sieht neue Regelungen zur 

Neukonstituierung des Medienrats vor.  

Rechtliche Grundlagen 

Die Zusammensetzung des Medienrats und das Entsendungsverfahren sind in § 45 Abs. 1 SMG 

geregelt (https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-MedienGSL2023rahmen).  

Die entsendungsberechtigten Organisationen werden drei Monate vor Ablauf der Amtsperiode von 

dem Vorsitz führenden Mitglied des Medienrats aufgefordert, ihre jeweiligen Mitglieder und 

stellvertretenden Mitglieder für die neue Amtsperiode anzuzeigen. Für den Fall, dass mehr als eine 

Organisation entsendungsberechtigt ist, teilt das den Vorsitz führende Mitglied den jeweiligen 

Organisationen mit, dass sie sich auf eine gemeinsame Entsendung eines Mitglieds zu einigen haben. 

Diese Einigung ist dem Vorsitz führenden Mitglied des Medienrats bis vier Wochen vor der 

konstituierenden Sitzung des Medienrats anzuzeigen.  

Über die Besetzung von Sitzen, über die sich die gemeinsam entsendungsberechtigten Stellen nicht 

einigen konnten, entscheidet das vom Vorsitz des Medienrats zu ziehende Los. An dem Losverfahren 

nehmen nur Organisationen teil, die eine entsprechende Mitteilung vorgenommen haben.  

NEU: 

Entsendungsberechtigung muss teilweise beim Ausschuss des Landtags beantragt werden.  

Frist: 30. Juni 2026 

Die Entsendungsberechtigung einzelner in § 45 Abs. 1 Satz 4 SMG genannten Stellen wird auf Antrag 

beim Landtag des Saarlandes durch den für Medienfragen zuständigen Ausschuss des Landtags des 

Saarlandes festgestellt. Nähere Informationen erhalten Sie hier. 

Der Antrag hat spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsperiode beim Landtag des Saarlandes 

einzugehen (Ausschlussfrist). Der Beschluss des für Medienfragen zuständigen Ausschusses ist bis 

spätestens vier Monate vor Ablauf der Amtsperiode mit einer Zweidrittelmehrheit zu fassen.  

Informationen zu den Aufgaben des Medienrats und seiner Ausschüsse erhalten Sie hier. 

Für nähere Informationen kontaktieren Sie den Medienratsvorsitzenden Prof. Dr. Stephan Ory über 

das Gremienbüro unter der E-Mail-Adresse gremienbuero@LMSaar.de.  
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